
ÖAMTC LogoImage not found or type unknown

Quelle: oeamtc.at
Adresse: https://www.oeamtc.at/presse/oeamtc-steuer-fuer-e-autos-unerfreulich-aber-erwartbar-77874312
Datum: 14.03.2025 (Da es immer wieder Änderungen gibt, bitte für aktuelle Infos die Website besuchen.)

ÖAMTC: Steuer für E-Autos "unerfreulich, aber
erwartbar"
Mobilitätsclub: Hochlauf der E-Mobilität weiter fördern und nicht gefährden!

Eine Reduktion der CO2-Emissionen im Straßenverkehr kann nur durch eine deutliche Zunahme der
Elektromobilität in Kombination mit der Beimischung alternativer Kraftstoffe gelingen. "Verfehlen wir das
Klimaziel, drohen hohe Strafzahlungen - das würde sich empfindlich auf die Konsument:innen auswirken", gibt
Martin Grasslober, ÖAMTC-Experte für Verkehrswirtschaft, anlässlich des heute im Nationalrat diskutierten
Wegfalls der Steuerbefreiung für neue und bestehende E-Autos von der motorbezogenen Versicherungssteuer
zu bedenken. "Diese Steuer war ursprünglich als Abgabe für die Bereitstellung der Straßeninfrastruktur gedacht,
in diesem Sinne ist die Aufhebung der Steuerbefreiung ein zwar unerfreulicher, aber erwartbarer Schritt der
Politik", so Grasslober. Im Vergleich zu den zunächst kolportierten Verschärfungen für Elektroautos ist diese
Maßnahme für den Mobilitätsclub ein "überschaubares Übel". Es gilt aus Sicht des ÖAMTC dennoch, den
Hochlauf der Elektromobilität weiter zu fördern, statt ihn zu gefährden.

Club fordert: “Steuern beim Fahrzeugkauf sichtbar machen!”

Konsument:innen sollten sich jedenfalls schon vor dem Autokauf - neu wie gebraucht, mit oder ohne
Elektromotor - über die Höhe der motorbezogenen Versicherungssteuer Gedanken machen. Aufgrund der
aktuellen Anpassungen fordert der ÖAMTC einmal mehr, die zu zahlenden Steuern schon beim Kauf sichtbar
zu machen. "Wenn man sich erst beim Abschluss der Versicherung damit befasst, wie viel man letztlich zahlen
muss, ist es zu spät", stellt der Experte klar. Bei bestehenden Verbrennern und Hybriden, die man nicht extern
laden kann, gibt es keine Änderungen, allerdings wurde die schon bisher vorgesehene jährliche Erhöhung der
Steuer für neuzuzulassende Pkw rechtlich bestätigt. "Kauft man einen neuen Verbrenner, sollte man auf eine
moderate Leistung und niedrige CO2-Emissionen achten, nur so kann man die jährliche Steuer niedrig halten",
rät Grasslober.

Steuer für die meisten E-Autos bei unter 500 Euro pro Jahr

Aufgrund der Gesetzesänderung ist davon auszugehen, dass die Steuer für die Mehrheit der E-Pkw bei unter 500
Euro für ein ganzes Jahr liegen wird - wobei die Bandbreite aufgrund der unterschiedlichen eingetragenen
Leistungen und Eigengewichte von rund 70 bis über 2.000 Euro reichen dürfte. "Geht man davon aus, dass die
Elektromobilität künftig vermehrt auch in den leistungsschwächeren und leichteren Fahrzeugsegmenten
ankommt, dürfte die Besteuerung für viele Fahrzeuge eher im unteren Bereich liegen", erläutert Grasslober.

ÖAMTC fordert Hersteller zu Korrektur von Fehleintragungen auf



Die neue Formel für E-Autos richtet sich nach Eigengewicht und Leistung im Zulassungsschein. Für letztere
gibt es die Vorgabe, dass hier die Dauerleistung zu stehen hat. Wie der ÖAMTC im Vorfeld in Erfahrung
bringen konnte, gab es hier bislang sehr vereinzelt Fehleintragungen. In Hinblick auf die heute
bekanntgewordenen Steueränderungen hat sich der Club an die betroffenen Hersteller gewandt. "Wir fordern
eine umgehende Korrektur der Daten, damit die Konsument:innen nicht aufgrund von Fehleintragungen eine zu
hohe Steuer zahlen", so der ÖAMTC-Experte.

Neue Formel auch für Plug-In-Hybride, Steuer für E-Motorräder

Obwohl bislang nicht öffentlich thematisiert, kommt es auch bei Plug-In-Hybriden zu Verschärfungen bei der
Berechnung der motorbezogenen Versicherungssteuer. So steigt nun auch für viele bestehende Fahrzeuge die
Steuerbelastung. Der ÖAMTC mahnt beim Kauf von Plug-In-Hybriden zur Vorsicht, weil der angenommene
elektrisch gefahrene Anteil bei der Festlegung der CO2-Emissionen künftig sinkt und deren Emissionen dadurch
steigen. Zwar hat die Politik dies in der Besteuerung berücksichtigt, dennoch empfiehlt der Club auch hier, die
zu erwartende Belastung vor dem Autokauf zu prüfen. Auch für E-Motorräder soll es künftig eine
motorbezogene Versicherungssteuer geben. "E-Mopeds" sind jedoch weiterhin ausgenommen.


